
Haushaltssatzung und Bekanntmachung

der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzu ng der Stadt Heinsbere für das Haushaltsiahr 2026

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt

voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden

Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtu ngsermächtigu ngen

enthä lt, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden

Verwaltungstätigkeit auf

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden

Verwaltungstätigkeit auf

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lnvestitionstätigkeit auf

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lnvestitionstätigkeit auf

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

154.810.394,11 EUR

164.371.483,53 EUR

747.9s4.264,20 EUR

151.712.953,53 EUR

19.990.182,09 EUR

30.268.066,00 EUR

10.277.883,91 EUR

1.134.000,00 EUR

festgesetzt.

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der

Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der

Stadt Heinsberg mit Beschluss vom 28.01.2025 folgende H ausha ltssatzu ng erlassen:



§2
Der Gesamtbetrat der Kredite, deren Aufnahme für lnvestitionen erforderlich ist, wird auf
70.27 7.883,9L EU R festgesetzt.

§3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von lnvestitionsauszah lu ngen

in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 10.635.900 EUR festgesetzt.

§4
Die lnanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jah resergebnisses im
Ergebnisplan wird auf 9.561.089,42 EUR festgesetzt.

§s
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liqu iditätssicheru ng in Anspruch genommen werden dürfen,
wird auf 20.000.000 EUR festgesetzt.

§6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2026 wie fol6 festgesetzt

1. Grundsteuer

1.1für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, Grundsteuer A

auf

1.2 für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 2 des

Bewertu ngsgesetzes im Ertragswertverfah ren zu bewerten sin d

(Wohngrundstücke), Grundsteuer B1

auf

1.3 für die unbebauten Grundstücke (§ 247 des Bewertungsgesetztes)

und bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 3 des

Bewertungsgesetzes im Sachwertverfah ren zu bewerten sind
(Nichtwoh ngrundstücke), G rundsteuer B2

auf

2. Gewerbesteuer

auf

580 v.H.

559 v.H.

909 v.H.

450 v.H.



2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit

öffentlich bekanntgemacht.

Die Ha usha ltssatzu ng mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs.5 GO NRW dem Landrat als untere

staatliche Verwaltu ngsbehörde in Heinsberg mit Schreiben vom 30.01.2026 angezeigt worden.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme während der Dienstzeiten bis zum Ende der Auslegung des

dem Haushaltsjahr folgenden Ja hresabsch lusses in der Stadtverwaltung Heinsberg, Rathaus,

Apfelstraße 60, Zimmer 3O7 öffentlich aus und ist unter der Adresse

www. heinsberg.de/rath aus/fin anzen/h ausha lt/ im lnternet verfügbar.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der

Gemeindeordnung für das Land Nord rhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser

Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht

werden kann, es sei denn,

Heinsberg, 28.02.2026

Stadt Heinsberg

Der Bür eister

Kai Lo l5

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgesch riebenes Anzeigeverfa h ren wurde

nicht du rchgefü hrt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfah rensm angel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.


